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Zitat von Seph

Dann liegt ein klassischer Planungsfehler bei der Konzeption der Fahrt vor. Allen
Unkenrufen zum Trotz lassen sich Fahrten durchaus so planen, dass Ruhezeiten und die
wöchentliche Maximalarbeitszeit eingehalten werden können. Eine Maßnahme hierfür
kann das Bündeln mehrerer Klassen und die damit verbundene Rotationsmöglichkeit
von Einsatzzeiten mehrerer Lehrkräfte sein. Damit haben wir tatsächlich ganz gute
Erfahrungen gemacht.

Keiner Lehrkraft ist es verboten, bereits jetzt eine eigene Arbeitszeiterfassung
durchzuführen und daraus Maßnahmen zur Steuerung der eigenen Arbeitszeit
abzuleiten. Es fehlt bislang schlicht ein zentral organisiertes Verfahren, an das sich alle
zu halten haben.

Das stimmt, aber individuelle Erfassung ersetzt keine rechtsverbindliche Umsetzung durch den
Arbeitgeber. Ohne einheitliche Vorgaben bleibt die Arbeitszeiterfassung eine freiwillige
Maßnahme ohne rechtliche Konsequenzen. Oder werden die errechneten Überstunden bei dir
dann ausbezahlt?
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